
Zeitschrift: Mittex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im
deutschsprachigen Europa

Herausgeber: Schweizerische Vereinigung von Textilfachleuten

Band: 100 (1993)

Heft: 4

Artikel: Normung, Prüfen und Zertifizieren nach dem EWR-Nein

Autor: Knull, Heinz

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-678077

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-678077
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


A/aftirfasern/Qua/ifäf mïttex 4/93

Normung, Prüfen und Zertifizieren
nach dem EWR-Nein
Die Schweizerische Normen-Vereinigung, SNV, leistet einen wesentli-
chen Beitrag zur Integration der Schweiz in Europa. Durch die gezielte
Mitarbeit der Industrie in den privatrechtlich organisierten europäi-
sehen Normungs-, Prüf- und Zertifizierungsgremien bleibt der Schwei-
zer Wirtschaft die volle Mitsprache bei der Harmonisierung technischer
Normen erhalten.

macht. Der Aufwand gilt genauso für
die Rückstandskontrollen, für das Ver-
halten der Abbauprodukte, für die Wir-
kung auf Nachkommen bei Warmblü-
tem, für den Anwender und und...

Über 500 Standardpositionen umfasst
so ein Netzplan. Die Gesamtkosten lie-
gen bei etwa 200 Mio. DM für ein neu-
es Produkt. Tendenz steigend.

Es ist eine Menge Aufwand, die hier
betrieben wird. Die Rohdaten, die am
Ende einer Entwicklung den Berhörden
übermittelt werden, füllen einen mittle-
ren Lastwagen. Ist man erfolgreich,
wird das Produkt zugelassen, und der
Verkauf beginnt.

Ohne den gezielten Einsatz von che-
mischen Pflanzenschutzmitteln ist es

nach Dr. Waitz heute und in der nahen
Zukunft nicht möglich, den weltweiten
Bedarf an Baumwolle zu decken.

Rückstände

Zum Schluss noch einige Anmerkun-
gen zur Rückstandssituation von Pflan-
zenschutzmitteln bei Baumwolle: Um-
fangreiche Messreihen belegen, dass

sie vernachlässigt werden können. Es
ist leicht nachzuvollziehen, dass dies so
sein muss:

Die Mehrzahl der Behandlungen er-

folgt in der Phase vor dem Blühen. In
dieser Zeit liegt die Faser noch geschützt
in der Kapsel. Im Prinzip können nur die

Behandlungen, die nach dem Öffnen der

Kapsel oder in die offene Kapsel erfol-

gen, in irgendeiner Form rückstands-
wirksam werden. Hinzu kommen noch
Rückstände von Stoffen, die in der
Pflanze transportiert werden. Diese

Mengen sind jedoch so gering, dass hier
keinerlei Risiken oder Bedenken beste-
hen. Im Schnitt liegt die Zahl der An-
Wendungen bei Baumwolle niedriger als

z. B. bei Kartoffeln und wesentlich nied-

riger als zum Beispiel bei Obst, Wein,
Gemüse, Früchten und ähnlichem.

Neueste Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass gerade bei Baumwolle die

Belastung - wenn sie überhaupt mess-
bar waren - für den Endverbraucher so

gering ist, dass sie vernachlässigt wer-
den kann und damit keinerlei Risiko
darstellt.

JR

7m ßerezc/z Normung ändert szc/z meto:
Ezzropäzsc/ze Normen Vnd gzz/Zzg

Als Mitglied der europäischen Nor-
menorganisationen CEN (Comité Eu-
ropéen de Normalisation), CENELEC
(Comité Européen de Normalisation
Electrotechnique) und ETSI (European
Telecommunication Standards Institu-
te) leistet die Schweiz ihren namhaften
Beitrag zur Harmonisierung der techni-
sehen Normen und damit zum Abbau
nichttarifärer Handelshemmnisse.

Der Status der Schweiz in diesen eu-
ropäischen Normenorganisationen än-
dert sich nicht. Die volle Mitspra-
chemöglichkeit, verbunden mit den

entsprechenden Pflichten, bleibt im bis-
herigen Rahmen erhalten.

Es gilt nach wie vor, dass die in den

Technischen Gremien erarbeiteten Euro-
päischen Normen vollumfänglich und
unverändert ins schweizerische Nor-
menwerk übernommen werden müssen,
das von der SNV verwaltet wird.

Auch nach dem EWR-Nein bleibt der
aktive Status der Schweiz in den eu-
ropäischen Normungs-, Prüfungs- und

Zertifizierungsgremien erhalten.

Mzfarbezf von Sc/zwez'zer Experten Ist

zznabäzngbar

Auch in Zukunft sollen Schweizer Ex-
perten aus der Industrie, dem Handel
und der öffentlichen Verwaltung in den
technischen Gremien der europäischen
und internationalen Normung aktiv
mitarbeiten und auf diese Weise dafür

sorgen, dass europäische Normen für
Produkte und Herstellungsverfahren
auch schweizerische Technologiean-
Sprüchen genügen.

Für die Schweizer Industrie ist es

nicht nur vorteilhaft, sondern in zahl-
reichen Fällen unentbehrlich, dieses

Regelwerk aktiv mitzugestalten und

sich nicht dem passiven Vollzugszwang
auszusetzen.

Prüfen und Zertifizieren

Z)er/rez'e Worenverke/zr zm EW7? - CE- '

Kennzezc/znzzng

Der Nicht-Beitritt zum EWR wirkt sich

für Schweizer Firmen im gesetzlich ge-

regelten Bereich aus, wo EG-Richtlini-
en die Mindestanforderungen an Pro-

dukte vorschreiben. Da Schweizer Prüf-
und Zertifizierstellen im EWR nicht an-

erkannt sind, sind auch schweizerische
Zertifikate im EWR nicht gültig.

Der Hersteller muss nachweisen und

durch das Anbringen der CE-Kenn-
Zeichnung sichtbar machen, dass seine

Produkte den Grundanforderungen be-

züglich Sicherheit, Personen- und Um-
weltschutz und Gesundheit den Richtli-
nien entsprechen.

Wenn die betreffende Richtlinie es

vorsieht, kann der Hersteller selbst eine

Konformitätserklärung abgeben, wobei
die Details der jeweils gültigen EG-

Richtlinie zu entnehmen sind.
Der grössere Aufwand entsteht, wenn

Richtlinien eine Konformitätsbewertung
(Prüfung mit Zertifizierung) verlangten.

Derartige Prüfungen können nur von
im EWR ansässigen, anerkannten («no-
tifizierten») Prüfstellen durchgeführt
werden. Deshalb muss ein Schweizer
Hersteller schweizerische Produkte ge-
gebenenfalls bei einer EWR-ansässigen
Prüfstelle zertifizieren lassen. Ähnli-
ches gilt grundsätzlich für Qualitätssi-
cherungszertifikate.

In jedem Fall ist die Produktion nach

Europäischen Normen zu empfehlen.

Anerkennung von Sc/zwez'zer Przzyhngen
äzzrc/z MaZera/e Abkommen

Das Bundesamt für Aussenwirtschaft

(BAWI) erläutert in einem kürzlich ver-

6



Qua/ifäf mittex 4/93

öffentlichten Rundschreiben «Situation
im Bereich der technischen Vorschriften
und Normen nach dem Nein zum EWR-
Abkommen» verschiedene Möglichkei-
ten, um Diskriminierung von Schweizer
Herstellern im EWR zu vermeiden.

Das BAWI hat geprüft, mit welchen
Massnahmen solchen Standortnachteilen

zu begegnen wäre. Demnach ist auf Staat-

licher und gesetzgeberischer Ebene einer-
seits sowie auf privater, vertraglicher Ehe-

ne anderseits gleichzeitig vorzugehen.

Massnahmen von staatlicher Seite

Sc/zvra'zeràc/ze Gesetzgebung

Innerstaatlich soll die schweizerische
technische Gesetzgebung eurokompati-
bei gestaltet werden, was durch eine

weitgehende autonome Übernahme der
im EWR-Abkommen (EWRA) vorge-
sehenen Bestimmungen (Anhang II
zum EWRA) auf Gesetzes- und Ver-
Ordnungsstufe zu bewerkstelligen ist.
Auf alle Produktesparten anwendbare
Gmndsätze des technischen Rechts sol-
len in einem neuen Rahmengesetz
(«Bundesgesetz über die Beseitigung
technischer Handelshemmnisse») fest-

gelegt werden.
Auch soll der Grundsatz Aufnahme

finden, dass in andern Staaten mit ver-
gleichbarem Schutzniveau frei ver-
kehrsfähige Produkte, die den Schwei-
zerischen als gleichwertig erklärt wer-
den, ohne neuerliche Konformitätsbe-
Wertungen oder Zulassungen Zugang
zum Markt erhalten bzw. in den Genuss
der Inländerbehandlung gelangen. Hi-
storisch gewachsene Vollzugsstruktu-
ren gilt es zu überprüfen und - soweit
erforderlich - zu bereinigen. Im gesam-
ten Anpassungsprozess wird berechtig-
ten Schutzanliegen namentlich in den
Bereichen Umwelt und Gesundheit
Rechnung zu tragen sein.

Drittlandabkommen

Aussenhandelspolitisch wird sich die
Schweiz prioritär für die Aushandlung
bilateraler Abkommen über die gegen-
seitige Anerkennung von Konfor-
mitätsbewertungen einsetzen. Deren
Zweck besteht darin, Waren der ver-
tragsschliessenden Staaten unter dem
Gesichtspunkt der Produktevorschrif-
ten freien Zugang zum Markt der Ge-

genseite zu verschaffen, sofern die
Konformität dieser Erzeugnisse mit
den technischen Vorschriften des Ein-
fuhrlandes durch gegenseitig anerkann-
te «gemeldete Stellen» (notified bo-
dies) bescheinigt worden ist. Das

Schwergewicht liegt dabei klar auf
Übereinkommen mit der EG in sog.
«harmonisierten» Produktebereichen,
wobei Abschlusschancen vor allem in
jenen Sektoren bestehen dürften, in de-

nen die schweizerische Gesetzgebung
dem europäischen Stand angepasst ist.
Solche «Drittlandübereinkommen»
könnten alsdann durch parallele Verträ-

ge auch auf die am EWR beteiligten
EFTA-Staaten ausgedehnt werden.

Massnahmen von privater Seite
Die Notifizierung von Konformitätsbe-
wertungsstellen, welche die Schweiz
im Vorfeld der Abstimmung über den

EWR provisorisch bereits vorgenom-
men hatte, ist mit dem Nein zum EWR-
Abkommen hinfällig geworden. Eu-

ropäisch anerkannte Konformitätsbe-
scheinigungen werden demnach auch

in Zukunft, jedenfalls aber bis zum all-
fälligen Abschluss von Drittlandab-
kommen mit den EWR-Staaten, aus-
schliesslich bei «gemeldeten Stellen»
erhältlich sein, die ihren Sitz im Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum haben.

Subcontracting
Unter diesen Vorzeichen ist für Schwei-

zerische Konformitätsbewertungsstellen

- abgesehen von Sitzverlagerungen bzw.

Zweigstelleneröffnungen im EWR - ei-

ne Teilnahme am europäischen Prüf-
markt einzig im Rahmen des sog. Sub-

contracting möglich. Richtschnur für die

Zulässigkeit von Subcontracting bildet
der Entwurf der EG-Kommission zu ei-

nem «Leitfaden» für das Gebiet der Pro-

duktevorschriften (sog. «Draft Hand-

book», Fiche II/B, vom 11. 6. 1992).
Danach ist der Subcontracting-Vertrag
eine privatrechtliche Vereinbarung zwi-
sehen einem in EG/EWR anerkannten

«notified body» und einer anderen Kon-
formitätsbewertungsstelle (Subcontrac-
tor) innerhalb oder ausserhalb von
EG/EWR. Der «notified body» trägt die

volle Verantwortung für die Konfor-
mitätsbewertung und kann nur Teile des

Prüfverfahrens an den Subcontractor ab-

treten. Dieser muss sich über seine fach-
liehe Kompetenz ausweisen können,
wobei der Nachweis der Übereinstim-

mung mit der Europäischen Normenrei-
he 45000 (in der Schweiz durch eine

Akkreditierung gemäss unserer Akkre-
ditierungsverordnung) die Vermutung
der Qualifikation begründet.

Für die konkrete Ausgestaltung der Zu-
sammenarbeit sind verschiedene flexible
Modelle denkbar. Der effektive Hand-

lungsspielraum wird aber in der Praxis

auf alle Fälle erst noch auszuloten sein.

Schweizerischen Konformitätsbewer-
tungsstellen, die an Subcontracting mit
einem ausländischen «notified body» in-
teressiert sind, empfiehlt das BAWI be-

reits bestehende Beziehungen mit aus-
ländischen Partnern zu nutzen bzw. sol-
che Beziehungen anzuknüpfen, um bei

gegenseitigem Interesse mit diesen in ein

Vertragsverhältnis treten zu können.
Zusätzliche Informationen erteilt die

Sektion für die Beseitigung technischer
Handelshemmnisse des BAWI (M.
Huber, 031/61 22 50, C. Masset, 031/
61 22 63).

Die SNV stellt folgende Dienstlei-
stungen zur Verfügung:

- die SNV-Verkaufsstelle vermittelt
sämtliche nationalen, europäischen
und internationalen Dokumente

- das Schweizerische Informationszen-
tram für technische Regeln, «switec»
erteilt Auskünfte über nationale und
ausländische technische Vorschriften
und Regeln und führt entsprechende
Recherchenaufträge aus

- die soeben erschienene Broschüre

«Wegleitung CE-Kennzeichnung»
(Preis SFr. 30.-) gibt detaillierte Aus-
kunft über die Vorschriften und
Richtlinien bezüglich CE-Kennzeich-

nung für den (Richtlinien-)Konfor-
mitätsnachweis

- der Schweizerische Ausschuss für
Prüfung und Zertifizierung, SAPUZ,
ist das Fachgremium für einschlägige
Fragen und gleichzeitig das Bin-
deglied zur Europäischen Organisati-
on für Prüfung und Zertifizierung,
EOTC.

Heinz Knüll,
SNV Geschäftsstelle, Zürich
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